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„Beamte — Antrag auf Zahlung von Gehaltsrückständen — 

Gegen eine Frakt ion gerichteter Antrag — Unzuläss igkei t" 

Urteil des Gerichts (Viene Kammer) vom 22. November 1990 680 

Leitsätze des Urteils 

1. Beamte — Klage — Beklagter — Organ, bei dem der Beamte beschäftigt ist 

(Beamtenstatut, Artikel 2 und 91) 

2. Beamte — Klage — Zuständigkeit des Gerichts — Grenzen 

(EWG-Vertrag, Artikel 179) 

1. Die Anstellungsbehörde handelt im Na
men des Organs, von dem sie bestellt ist, 
so daß Handlungen der Anstellungsbe
hörde, die Beamte oder sonstige Bedien
stete durch Eingriffe in deren Rechtsstel
lung beschweren, dem Organ zuzurech
nen sind, bei dem diese beschäftigt sind; 
etwaige Klagen sind gegen das Organ zu 
richten, das den angefochtenen Akt er
lassen hat. 

2. Im Rahmen einer Klage gemäß Artikel 
179 EWG-Vertrag ist das Gericht für 
Streitsachen zwischen der Gemeinschaft 
und deren Bediensteten nur innerhalb der 
Grenzen und nach Maßgabe der Bedin
gungen zuständig, die im Statut festge
legt sind oder sich aus den Beschäfti
gungsbedingungen für die sonstigen Be
diensteten ergeben. 
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